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§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 
310 Absatz 1 BGB. 

(2) Bei Verträgen über Arbeiten an Bauwerken (Bauleistungen) gilt die Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B) in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Unsere Geschäftsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 
 

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 

(1) Unser Angebot ist freibleibend, solange sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen. 

(2) Die vom Auftraggeber unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses 
Angebot innerhalb von 2 Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen. Die 
Angebotsannahme ist ebenfalls der Beginn der vereinbarten Leistungserbringung. 

(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als 
„vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Wird der Auftrag nicht erteilt, so sind kundenindividuell 
erstellte Unterlagen unaufgefordert und in allen anderen Fällen nach Aufforderung unverzüglich 
zurückzusenden. 

(4) Für zusätzliche Leistungen, die im ursprünglichen Auftrag nicht enthalten sind oder die von der 
Leistungsbeschreibung abweichen, kann ein Nachtragsangebot vom Kunden angefordert oder 
von uns abgegeben werden. Soweit dies nicht erfolgt, werden diese Leistungen nach 
zusätzlichem Aufwand berechnet. Hinsichtlich der Anzeige und des Nachweises von Zeitarbeiten 
gilt bei der Erstellung von Bauleistungen § 15 VOB/B. 

(5) Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen 
Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, sind die dort 
enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend 

 

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise. Zusätzliche Leistungen 
werden nach § 2 Abs. 4 gesondert berechnet. Der Auftraggeber hat zusätzliche Frachtkosen, 
besondere, über die handelsübliche Verpackung hinausgehende Verpackungskosten, 
Nebengebühren und öffentliche Abgaben zu tragen. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(4) Ändern sich für einen Auftrag die Markt- oder Einkaufspreise der Materialien aus unserem 

Angebot zum Zeitpunkt der Ausführung um mehr als 5%, ändern sich die vertraglichen 
Materialpreise der jeweiligen Position entsprechend, vorausgesetzt die Änderung ist nachweislich 
nicht auf Umstände zurückzuführen, die eine der Parteien einseitig zu vertreten hat. Beispiele für 
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Kostenelemente, die den Preis unserer Angebote beeinflussen sind insbesondere die 
Materialkosten. Eine etwaige Preisanpassung dient nicht einer nachträglichen Gewinnerhöhung, 
weshalb die Preisanpassung für Erhöhungen und Senkungen gleichermaßen gilt.  

(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis (ohne Abzug) 
innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen 
Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. Dies gilt nicht für Rechte aus § 641 Abs. 3 BGB 

 

§ 4 Liefer- oder Fertigstellungstermin 

(1) Sofern ein Termin zur Fertigstellung vereinbart ist, setzt die Einhaltung dieser Frist die rechtzeitige 
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Der vereinbarte Liefer- 
oder Fertigstellungstermin ist nur dann verbindlich, wenn die Einhaltung nicht durch Umstände, 
die der Werkunternehmer nicht zu vertreten hat, unmöglich gemacht wird. Als solche Umstände 
sind auch Änderungen sowie Fehlen von Unterlagen anzusehen, die zur Auftragsdurchführung 
notwendig sind. Notwendige Unterlagen sind insbesondere das Brandschutzkonzept, ggf. 
Baugenehmigung und sonstige Unterlagen nach Vereinbarung. 

(2) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben 
vorbehalten. 

(3) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der die Verzögerung eines 
Fertigstellungstermins auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob Fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns 
zuzurechnen. Sofern der Verzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 

§ 5 Gefahrenübergang  

(1) Der Gefahrübergang richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen. 
(2) Der Gefahrübergang und die Abnahme richten sich bei Bauleistungen nach §§ 7 und 12 VOB/B. 

Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme durch höhere Gewalt, Krieg, 
Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände 
beschädigt oder zerstört, so hat dieser für die ausgeführten Teile der Leistung die Ansprüche 
nach § 6 Absatz 5 VOB/B. 

 

§ 6 Gewährleistung 

(1) Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen richtet sich nach den als Ganzes vereinbarten 
Regelungen der VOB/B. 

(2) Außerhalb des Anwendungsbereiches der VOB/B gelten die folgenden Gewährleistungsfristen: 
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a. Die Gewährleistungsfrist für die Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache, Werk 
bzw. körperliches Ereignis einschließlich Planungsleistungen beträgt 1 Jahr, sofern die 
Sache nicht in ein Bauwerk eingebaut wird.  

b. Die Gewährleistungsfrist für Arbeiten an einem Grundstück einschließlich 
Planungsleistungen beträgt 1 Jahr. 

(3) Bei Vorliegen eines Mangels hat der Kunde eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu setzen. 
Der Kunde hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass der beanstandete Gegenstand zur 
Untersuchung und Durchführung der Nacherfüllung dem Werkunternehmer oder dessen 
Beauftragung zur Verfügung steht. 

(4) Sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet, können wir diese nach eigener Wahl durch Beseitigung 
des Mangels oder durch Neuherstellung des Werkes erbringen. 

(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde berechtigt die Vergütung zu mindern oder vom 
Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt ist ausgeschlossen bei Unerheblichkeit der Pflichtverletzung 
oder wenn Gegenstand des Vertrages eine Bauleistung ist. 

 

§ 7 Gesamthaftung 

(1) Bei einer Verletzung des Lebens des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung von uns oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht, haften wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Das Gleiche gilt für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Für sonstige Schäden, die auf die 
Verletzung wesentlicher Pflichten infolge leichter Fahrlässigkeit des Werkunternehmers, seiner 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ist die Haftung des Werkunternehmers 
auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden bis zu maximal zum doppelten Wert des 
Auftragsgegenstandes begrenzt. Ausgeschlossen sind Schadenersatzansprüche für sonstige 
Schäden bei der Verletzung von Nebenpflichten im Falle leichter Fahrlässigkeit. Der 
Werkunternehmer haftet nicht für sonstige Schäden aus Verzug, die auf einfacher Fahrlässigkeit 
beruhen; die gesetzlichen Rechte des Kunden nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist 
bleiben davon unberührt. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und/oder Beschränkungen 
gelten nicht, sofern der Werkunternehmer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine 
selbstständige Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Ansprüche des 
Kunden auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt des Schadenersatzanspruchs statt der 
Leistung bleiben unberührt. 

(2) Eine weitergehende Haftung auf Schadens- oder Aufwendungsersatz als in § 7 Abs. 1 
vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 
ausgeschlossen.   

(3) Dies gilt nicht in Fällen der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos. Dies gilt 
ferner nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des 
Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der 
Gesundheit, sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch 
für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit kein grobes Verschulden vorliegt oder wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Kunden ist damit nicht verbunden.  

(4) Diese Regelung gilt für den Auftraggeber entsprechend. 
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(5) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeit-
nehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung 

(1) Soweit die anlässlich von Reparaturen eingefügten Ersatzteile o. Ä. nicht wesentliche 
Bestandteile werden, behalten wir uns das Eigentum an diesen eingebauten Teilen bis zum 
Ausgleich aller Forderungen aus dem Vertrag vor. 

(2) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem 
Eigentumsvorbehalt nicht nach und haben wir deshalb den Rücktritt vom Vertrag erklärt, können 
wir den Gegenstand zum Zweck des Ausbaus der eingefügten Teile herausverlangen. Sämtliche 
Kosten der Zurückholung und des Ausbaus trägt der Kunde. 

(3) Erfolgt der Ausbau beim Kunden, so hat der Kunde uns die Gelegenheit zu geben, den Ausbau 
beim Kunden vorzunehmen. Arbeits- und Wegekosten gehen zu Lasten des Kunden. Gibt der 
Kunde die Gelegenheit zum Ausbau nicht, gilt § 8 Abs. 2 Sätze 1 und 2 entsprechend. 

 

§ 9 Sonstiges - Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
(2) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, 

den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke 

enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

 

 

 


